
Straffällig geworden – was nun ?

Die JugendGerichtsHilfe stellt sich vor                                 

Jugendamt / Jugendgerichtshilfe (JGH)
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.... straffällig geworden,

...... nicht verzagen,

Jugendgerichtshilfe fragen!



Was ist Jugendgerichtshilfe?

Jugendgerichtshilfe ist eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe des 

Jugendamtes und damit ein Spezialdienst innerhalb des Jugendamtes. 

Gesetzliche Grundlagen bilden: § 52 SGB VIII (KJHG)

und § 38 JGG

Die Jugendgerichtshilfe wird immer dann tätig, wenn gegen  

einen Jugendlichen (14 – noch nicht 18 Jahre) oder  

einen Heranwachsenden (18 – noch nicht 21 Jahre) 

ein Strafverfahren eingeleitet wurde. 

Im gesamten jugendgerichtlichem Verfahren leistet die JGH Hilfe für 

den straffällig gewordenen jungen Menschen und seinen Eltern sowie für 

Heranwachsende an. Unser Leitgedanke dabei ist, individuelle pädagogische 

Angebote bereitzustellen, um ein Leben ohne Straftaten führen zu können und 

gleichzeitig Prävention zu praktizieren. 
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Gesetzliche Grundlagen

 JGG Jugendgerichtsgesetz

 KJGH (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz 

 StGB / StPO Strafgesetzbuch / Strafprozessordnung

 und andere z. B. BtMG, StVO, WaffG

BGB (Zivilrecht) 

4



Aufgaben der Jugendgerichthilfe 

Jugendgerichtshilfe

Hilfe für den Jugendlichen Hilfe für das Gericht (Jugendrichter)

Mitwirkung im jugendrichterlichem Verfahren

Beratung der Jugendlichen/ Erforschung der Persönlichkeit   

Heranwachsenden vor, (§§ 3 und 105 JGG) und   

während und nach der Berichterstattung in der Verhandlung 

Verhandlung einschl. Sanktionsvorschlag 
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Aufgaben der Jugendgerichtshilfe

Jugendgerichtshilfe

Hilfe für den Jugendlichen Hilfe für das Gericht (Jugendrichter)

Mitwirkung nach dem  

jugendrichterlichem Verfahren 

Vermittlung, Kontrolle und Organisation und 

Unterstützung bei der Durchführung von 

Ableistung und Erfüllung erteilten Weisungen und 

erteilter Auflagen Auflagen 
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Besonderheiten des Jugendstrafrechtes 

Kind Jugendliche Erwachsene 

Heranwachsende

14.LJ 18 LJ. 21. LJ 

JGG StGB 

(Jugendgerichtsgesetz) (Strafgesetzbuch)

§ 105 JGG : 1. Persönlichkeitsstand / Reifegrad / Entwicklungspotential 

2. Art der Straftat (jugendtypisch) 

7



Weitere Aufgaben der Jugendgerichtshilfe 

1. Vermeidung von jugendrichterlichen Verfahren – Diversion, TOA

2. Hilfen zur Erziehung 

3. Betreuung während der U-Haft bzw. im Strafvollzug 

4. Hilfe bei der Wiedereingliederung

5. Organisation Sozialer Trainingskurse, Anti-Aggressions-Training

6. Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Schulen) 
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Zusammenarbeit mit

 Jugendlichen (14. – 18. Lebensjahr) und 

Heranwachsenden (18. – 21. Lebensjahr)

 Eltern, Großeltern, Kindern 

 Pädagogen, Erziehern, Psychologen

 Richtern (Jugend-, Straf-, Vormundschafts-, Zivil-),

 Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Polizei

 Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendhilfeeinrichtungen

 Gemeinnützigen Einrichtungen, Vereine, Verwaltungen

 Soziale Dienste der Justiz, Arbeitsamt u.a.
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Statistik  – Landkreis Teltow-Fläming 

Grundsätzliche Anmerkungen:

1. Schwerpunktbereiche (Wohnorte der Täter): Luckenwalde, Ludwigsfelde, 

Blankenfelde-Mahlow, Zossen, Jüterbog 

2. Häufigste Straftaten: Eigentumsdelikte (Ladi, DS, BSD), Körperverletzungen (KV, gef. 

KV), Sachbeschädigung, Betrugsdelikte, Leistungserschleichung - ansonsten 

Rückgang der schweren Straftaten (z.B. Raubdelikte), hohe Dunkelziffer im BtMG -

Bereich, gesamte Bandbreite des StGB, Zunahme „Netzdelikte“ (Verkaufsplattformen,  

Social Medien)

3. Entwicklungen: trotz geburtenschwacher Jahrgänge derzeit nur geringe Verringerung 

der Verfahren, da verändertes „Bearbeitungsverhalten“ der StA, Rückgang der 

Haftsachen/Haftvermeidungsmaßnahmen, Besonderheiten der Verfahren mit 

Asylbewerbern, 

4. Probleme: Bereitstellung gemeinnütziger Arbeit mit sozialpädagogischer Begleitung, 

5. Das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren 

wurde am 16. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. I S. 2146) und ist 

damit in seinen wesentlichen Teilen am 17. Dezember 2019 in Kraft getreten.



Ansprechpartner in der Jugendgerichtshilfe 

Nördlicher Bereich des Landkreises:

Herr Hüttner, Tel. 03371 / 608 3503
U.Huettner@teltow-flaeming.de 

Mittler und Südlicher Bereich des Landkreises:

Herr Ehrlinger, Tel. 03371 / 608 3501
G.Ehrlinger@teltow-flaeming.de 

Präsentation: 27.02.2020

Straffällig geworden – was nun ?
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www.teltow-flaeming.de 

1. www.teltow-flaeming.de

2. Link: Dienstleistungen

3. Link: Jugendamt  

4. Link: Jugendgerichtshilfe 

12

Anzeigen



Jugendgerichtshilfe

Sind noch Fragen offen geblieben ? 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, 


